
5.3 Regionales Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Region Bonn / Rhein-Sieg / 
Ahrweiler 
hier: Beschlussfassung über eine regionale Vereinbarung 

 
 Der Bürgermeister erläutert kurz die Verwaltungsvorlage.  

Regelungsbedarf ergebe sich ggf. in den Randbereichen von Bonn zu den Nachbargemeinden 
oder in den Ballungsbereichen Hennef/St. Augustin/Siegburg. Eitorf sei eher weniger betroffen.

 
Beschluss-Nr. 
XI/32/293 

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Gemeinde Eitorf zu beschließen: 
Der Rat der Gemeinde Eitorf nimmt das „Regionale Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ zu-
stimmend zur Kenntnis und beschließt die der Einladung zur Hauptausschusssitzung vom 
08.12.2003 beigefügte Vereinbarung als gemeinsame, regional abgestimmte Verfahrensord-
nung.  

 
Abstimmungs-
Erg.: 

Einstimmig 

 
 


